
B E R A T U N G S K O M P E T E N Z  s e i t  1 9 9 0

1. Sachbezüge im Visier der Lohnsteueraußenprüfung
(Schwerpunktthema)

Seit der Reform des Sachbezugsrechts zum 01.01.2020 mit dem JStG 2019 gibt es leider 
auch weiterhin keine Entspannung bei dem Thema Sachbezüge bzw. konkret, wann 
denn überhaupt ein Sachbezug vorliegt.
Aufgrund des Moratoriums bis zum 31.12.2021 und nachdem mit dem BMF-Schreiben 
vom 15.03.2022 die meisten Kritiker verstummt waren, da sie nun eine praktische Um-
setzungsmöglichkeit hatten, wurde es eine Zeitlang ruhiger um das Thema Sachbezüge. 
Seit die ersten Lohnsteueraußenprüfungen jedoch die Sachbezüge und hier insbeson-
dere natürlich jene unter Anwendung der 3 Nettolohnoptimierungsmethoden (50 € 
Sachbezugsfreigrenze, § 37b EStG und Aufmerksamkeiten bis zu 60 € je Anlass) ver-
mehrt prüfen, erreicht die Verunsicherung aktuell aufgrund dreier Entwicklungen einen 
neuen Höchststand:

➢ Gutscheine mit „Barauszahlungsfunktion“ / „Rücktauschoptionen“

Gutscheine sind definitiv als Barlohn zu behandeln, sofern diese über eine sog. 
„Barauszahlungsfunktion“ verfügen.
Die Gutscheine von Aldi (Süd) und Edeka (in großen Teilen) werden durch einen 
Fremdanbieter zahlungstechnisch abgewickelt, d.h. diese werden tatsächlich 
nicht von Aldi und Edeka ausgegeben, verwaltet und abgerechnet, sondern von 
einem fremden Zahlungsdienstleister.
In den agBs dieser Anbieter wird zwar eine Barauszahlung des Gutschein- / 
Kartenguthabens in den jeweiligen Geschäften / Filialen / Märkten der betroffe-
nen Händler ausgeschlossen, aber es gibt in beiden Fällen ein Recht auf Rück­
tausch beim Zahlungsdienstleister selbst.
Dieses Rücktauschrecht besteht darin, dass der Gutschein bzw. die Guthaben-
karte zurückgesendet und nach Abzug eines Bearbeitungsentgelts das Restgut-
haben in voller Höhe ausgezahlt wird.
Erschwerend kommt hinzu, dass es in beiden Fällen zwar eine Vertragslaufzeit 
von 36 Monaten gibt, diese aber jederzeit fristlos gekündigt und das Rück-
tauschrecht somit ebenfalls jederzeit in Anspruch genommen werden kann.
Die Kombination aus jederzeitigem Rücktausch und damit verbundener jederzei-
tiger voller Auszahlung des Restguthabens (abzgl. des vernachlässigbaren Be-
arbeitungsentgelts) betrachtet die Finanzverwaltung aktuell als „Barauszah-
lungsfunktion“.

➢ Erwerb von Drittanbietergutscheinen an der Ladenkasse

Bei nahezu allen Einzelhändlern und auch an fast jeder Tankstelle sind Gut-
scheine von Drittanbietern erhältlich. 
Gutscheine sind jedoch nur dann ein Sachbezug, sofern mit diesen Gutscheinen 
ausschließlich Waren und Dienstleistungen erworben werden können.  
Ein Gutschein selbst stellt aber weder eine Ware noch eine Dienstleistung dar, 
sondern ein sog. „Geldsurrogat“, d.h. ich erwerbe mit dem Gutschein das Recht, 
beim Herausgeber/Emittenten entsprechende Waren oder Dienstleistungen er-
werben zu können, aber der Gutschein selbst ist weder noch.
Auch die Ausnahme der Portallösungen bei z.B. Edenred, Sodexo, Pluxee etc. 
bietet hier keine Rettung, da diese nur dann einen Sachbezug darstellen, wenn 
ein ausschließlicher Erwerb von anderen Gutscheinen möglich ist, welche selbst 
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einen Sachbezug darstellen. Der Erwerb an der Ladenkasse ist jedoch nicht aus-
schließlich, sondern auch möglich.
Ebenso sind auch die 2-stelligen PLZ-Bezirke (z.B. auch bei Spendit, Givve etc.) 
oder auch die City- und Center-Gutscheine kein Garant mehr für die Anerken-
nung von Sachbezügen, sofern in den jeweiligen regionalen Bereichen Shops die 
Möglichkeit anbieten, Drittgutscheine an der Ladenkasse zu erwerben, was fak-
tisch immer der Fall sein dürfte.

➢ Gutscheine, welche im Konzernverbund einlösbar sind

Ebenfalls nicht mehr als Sachbezug werden aktuell (und auch vorher schon; 
Stichwort „Marketplace“) Gutscheine angesehen, mit welchen nicht nur beim 
Emittenten selbst Waren oder Dienstleistungen erworben werden können, son-
dern auch bei Dritten und somit auch im Konzernverbund. Dies ist aktuell z.B. 
bei Edeka in Kombination mit Marktkauf und Lidl in Kombination mit Kaufland 
möglich. 

Einschätzung des Autors allgemein
Die Gesamtgemengelage am Gutscheinmarkt im Hinblick auf die Anerkennung als Sach-
bezug ist aktuell leider äußerst schwierig.
Die grundsätzlichen Einwände der Finanzverwaltung hinsichtlich der Barauszahlungs-
funktionen, der Gutscheine im Konzernverbund und des Erwerbs von Drittgutscheinen 
an den Kassen der Super- und Baumärkte sowie Tankstellenshops sind aus rein lohn-
steuerlicher und gesetzlicher Sicht nachvollziehbar und leider kaum zu beanstanden.
Auch eine steuerwirksame Infektion selbst der großen Portale ist unter diesen Umstän-
den nach aktueller Lage denkbar, sofern diese nicht über entsprechende Vertragsklau-
seln verfügen, welche ihren Anbietern die schädliche Verwendung untersagen, d.h. Ver-
bot von Bargeldauszahlungen und Rücktauschoptionen, Verbot eines Drittgutscheiner-
werbs und Verbot des Einsatzes von Gutscheinen im Konzernverbund.
Ein neues BMF-Schreiben zwecks Klarstellung der Thematik liegt zwar im Bereich des 
Möglichen, denn schließlich hat die „Gutscheinlobby“ mit den Änderungen im BMF-
Schreiben vom 15.03.2022 ja bewiesen, dass sie die Finanzverwaltung / den Gesetzge-
ber durchaus zu Zugeständnissen und Optionen bewegen kann, aber ob und wann ein 
solches neues BMF erscheinen wird und ob dieses dann auch den gewünschten Inhalt 
hat, ist aktuell leider nicht absehbar.

Handlungsempfehlung
Um bei den Sachbezügen (zumindest nach aktuellem Kenntnisstand) auf der sicheren 
Seite zu sein, empfiehlt sich die Einhaltung der nachfolgenden Vorschläge:
✓ Einholung einer Lohnsteueranrufungsauskunft für jedweden Sachbezug unter 

Zugrundelegung der gesamten agBs und Vertragsbestandteile der Anbieter inkl. 
der möglicherweise im Hintergrund agierenden Zahlungsdiensteanbieter

✓ Erwerb ausschließlich von Gutscheinen, welche nicht zum Kauf von Drittgut-
scheinen berechtigen oder bei denen der Emittent keine im Sortiment hat, es 
sei denn, es handelt sich um eine geprüfte Portallösung

Wichtig
Sofern der Anbieter keine Drittgutscheine im Sortiment hat, müsste dies tat-
sächlich regelmäßig geprüft werden, da er diese ja jederzeit mit den o.g. Kon-
sequenzen einführen könnte.

✓ Nutzung von geprüften Portallösungen mit Nachweis der entsprechenden Klau-
seln (s.o.)

✓ Nutzung von sehr begrenzten Dienstleistungs- und Warenangeboten, wie z.B. 
Mobilitätsbudgets (Bahn, Uber, Taxi, Tanken)
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✓ Verbot seitens des Arbeitgebers für den Erwerb von Drittgutscheinen unter Ab-
sicherung einer Lohnsteueranrufungsauskunft

Wichtig
▪ Dieses Verbot muss lückenlos dokumentiert sein, d.h. von der Ausgabe des 

Gutscheins unter Angabe der Nummer bis zum Kassenbon ebenfalls unter An-
gabe des verwendeten Gutscheins, bis zu einer Liste der noch nicht eingelös-
ten/angesammelten Gutscheine zum Jahresende.

▪ Bei mangelnder Dokumentation wird die Finanzverwaltung ansonsten einen 
„Anscheinsbeweis“ für den Erwerb von Drittgutscheinen vermuten, d.h. „es be-
stand die Möglichkeit, mangels Kontrolle durch den Arbeitgeber Drittgut-
scheine zu erwerben, also wurde diese auch genutzt“.

✓ Ausgabe von realen Sachbezügen (Getränke, Lebensmittel, eigenes Produkt-
/Dienstleistungssortiment etc.)

✓ Nutzung von Versicherungsleistungen für die eigenen Mitarbeiter im Rahmen 
des betrieblichen Gesundheitsmanagements (z.B. für betriebliche Krankenversi-
cherungen oder Fitnessstudiomitgliedschaften)

Vorsicht bei der Gestaltung
Vertragspartner und Zahlungsverpflichteter muss immer der Arbeitgeber sein, da es sich 
sonst um eine zweckgebundene Geldleistung oder nachträgliche Kostenerstattung handelt.

2. Achtung: Änderungen Mindestlohn
Wie Sie sicherlich schon aus den Medien entnehmen konnten, wird ab 01.01.2026 der 
nächste Schritt zur Erhöhung des Mindestlohnes erfolgen. Dieser steigt ab Januar 2026 
auf EUR 13,90 (bisher EUR 12,82).

Folgende Gehaltszahlungen wären ab 2026 relevant, um einen vollen Monat mit 23 
Arbeitstagen ordnungsgemäß abzurechnen. 

40 Std./Woche = EUR 2.557,60
35 Std./Woche = EUR 2.237,90
30 Std./Woche = EUR 1.918,20
25 Std./Woche = EUR 1.598,50
20 Std./Woche = EUR 1.278,80

Die Minijobgrenze erhöht sich auf EUR 603,00, bei max. 43 Std./Monat.
Die Midijobgrenze erhöht sich auf EUR 603,01 bis Höchstgrenze (unverän-
dert) EUR 2.000,00.

Bitte teilen Sie rechtzeitig vor der Januarabrechnung 2026 dem Lohnbüro schriftlich 
Ihre Änderungen mit.
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3. Steueränderungsgesetz
Der Bundestag hat am 04.12.2025 ein Steueränderungsgesetz 2025 beschlossen. Die 
Zustimmung des Bundesrat wird für den 19.12.2025 erwartet.
Im Wesentlichen sind folgende Maßnahmen geplant:

• Anhebung der Entfernungspauschale für Fahrten zwischen Wohnung 
und Arbeitsstätte sowie Entfristung der Mobilitätsprämie 

Die Entfernungspauschale soll auf 38 Cent nunmehr ab dem ersten Entfernungs-
kilometer für alle Steuerpflichtigen gewährt werden. Dies gilt ebenfalls für Fa-
milienheimfahrten im Rahmen der doppelten Haushaltsführung.

• Reduzierung der Umsatzsteuer für Restaurant- und Verpflegungs­
dienstleistungen:
Zur wirtschaftlichen Unterstützung der Gastronomiebranche soll der Umsatz-
steuersatz auch für sog. Restaurationsleistungen – also dem Verzehr in der 
Gaststätte oder ähnlichen Einrichtungen – dauerhaft auf den ermäßigten Satz 
von 7 % abgesenkt werden. Damit entfällt ab dem Jahr 2026 eine Differenzie-
rung zwischen gelieferten oder mitgenommenen Speisen und Verzehrleistun-
gen vor Ort, welche bereits aktuell dem ermäßigten Steuersatz unterliegen. 
Durch die dauerhafte Steuersatzsenkung für Speisen in der Gastronomie ent-
fallen zudem Abgrenzungsschwierigkeiten (z.B. bei Cateringleistungen, bei 
Kita- und Schulessen oder bei der Krankenhausverpflegung), die in der Ver-
gangenheit daraus resultierten, dass Lieferungen von Lebensmitteln mit we-
sentlichen Dienstleistungselementen dem regulären Umsatzsteuersatz, ohne 
wesentliche Dienstleistungselemente jedoch dem ermäßigten Umsatzsteuersatz 
unterlagen. 

Zu beachten ist, dass die Absenkung des Steuersatzes nur für die Ab­
gabe von Speisen, nicht jedoch auf Getränke gilt. D. h. bei der Bewirtung 
mit Getränken bleibt es insoweit bei der Besteuerung mit dem Regelsatz von 
derzeit 19 %. Die Regelung soll am 01.01.2026 in Kraft treten.
Hinweis:
„Hier sind rechtzeitig entsprechende Umstellungen bei den elektroni­
schen Registrierkassen erforderlich“.

• Der Gesetzentwurf sieht umfassende Änderungen im Gemeinnützigkeits­
recht vor. Hervorzuheben sind hierbei

o die Anhebung der Freigrenze für den steuerpflichtigen wirtschaftlichen 
Geschäftsbetrieb auf 50.000 €;

o Anhebung der Übungsleiter- und Ehrenamtspauschale auf 3.300 € bzw. 
960 € ab 01.01.2026 sowie

o die Anhebung der Freigrenze bei der Pflicht zur zeitnahen Mittelverwen-
dung auf 100.000 €.

o PV-Anlagen als steuerlich unschädliche Betätigung
Das Betreiben einer PV-Anlage soll unschädlich werden und nicht mehr 
bei der Freigrenze für den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb berücksich-
tigt werden.

• Gewerkschaftsbeiträge neben dem Werbungskostenpauschbetrag
Als einzige Werbungskosten sollen Gewerkschaftsbeiträge zukünftig neben dem 
Werbungskostenpauschbetrag gewährt werden, d.h. diese mindern den Wer-
bungskostenpauschbetrag zukünftig nicht mehr bzw. werden nicht mehr mit die-
sem verrechnet, sofern die übrigen Werbungskosten zu einer Überschreitung 
nicht ausreichend sind.
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• Verdopplung bei den Parteispenden 

Aus Gründen der Inflationsbereinigung sollen die Höchstbeträge für Parteispen-
den jeweils verdoppelt werden, d.h. im Rahmen der Steuerermäßigung sollen 
zukünftig anstelle von 825 € bzw. 1.650 € bis zu 1.650 € bzw. 3.300 € und im 
Rahmen des Sonderausgabenabzugs anstelle von 1.650 € bzw. 3.300€ nunmehr 
bis zu 3.300 € bzw. 6.600 € berücksichtigungsfähig sein.

• Pauschalierung bei Betriebsveranstaltungen 

Die vorgesehenen Änderungen bei der Pauschalierung von Betriebsveranstal-
tungen beruhen auf unliebsamer BFH-Rechtsprechung, welche nun durch eine 
Gesetzesänderungen wieder „eingefangen“ werden soll.
Das Tatbestandsmerkmal des „Offenstehens der Veranstaltung für alle“ wird nun 
ergänzt, sodass die Verwaltungsauffassung künftig wieder gelten wird.
Hinweis:
Die Pauschalbesteuerung von „Führungskräfteveranstaltungen“ und Ähnlichem 
wird demnach nicht mehr mit 25 % Steuersatz und sv-frei möglich sein, sondern 
wieder nur mit 30 % Steuersatz und sv-pflichtig.

• Entfristung der Mobilitätsprämie 

Die bislang bis 2026 befristete Mobilitätsprämie soll nunmehr entfristet werden.

• Verzicht auf Anhörung in bestimmten Fällen 
Derzeit ist eine Anhörung durchzuführen, wenn die in der Steuererklärung er-
klärten Daten von den vorliegenden elektronischen Daten der Mitteilungspflich-
tigen abweichen. Bei Prüfungen wurde festgestellt, dass die Daten in keinem 
Fall fehlerhaft waren. Daher soll in diesem Fall auf die Anhörung verzichtet 
werden.

Der Gesetzentwurf enthält weitere Regelungen u.a. 

• Anpassungen der EU-Beihilfenrechtlichen De-Minimis-VO;
• Sonderregelungen zur Zollabwicklung
• Verlustabzug bei der Tarifermäßigung für Land und Forstwirtschaftliche Einkünfte 
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4. Weitere Gesetzgebungsverfahren
Änderung Schwarzarbeiterbekämpfung
Der Bundestag hat am 05.12.2025 das Aktivrentengesetz beschlossen. Es wird erwartet, 
dass
Im bereits am 13.11.2025 verabschiedeten „Gesetz zur Modernisierung und Digitalisie-
rung der Schwarzarbeitsbekämpfung“ wurden 2 neue Branchen in die Sofortmeldung 
Schwarzarbeit aufgenommen:

1. Das Friseurhandwerk inkl. Barbershops
2. Die Kosmetikbranche

Wichtig:
Für beide Branchen sind somit ab dem 01.01.2026 die Sofortmeldungen „Schwarzarbeit 
vermeiden“ abzugeben.
Für die Sofortmeldung gilt keine Karenzzeit! Sie ist zwingend spätestens mit dem Be-
ginn des Arbeitsverhältnisses abzugeben.

Digitale Steuerbescheide
Entgegen der ursprünglichen Ankündigung werden die Änderungen bei den digitalen 
Steuerbescheiden erst ab dem 01.01.2027 greifen. Geplant war dies bereits zum 
01.01.2026, aber der Neuentwurf sieht nunmehr eine Verschiebung um 1 Jahr vor.
Die wesentlichste Änderung besteht darin, dass aus der bisherigen aktiven Zustimmung 
zum digitalen Bescheidversand ein aktiver Widerspruch von Nöten sein wird, da ein 
sog. „Option-Out Modell“ eingeführt werden soll.
Dies bedeutet, dass zukünftig der digitale Steuerbescheid verpflichtend sein wird, es 
sei denn, es wird aktiv widersprochen. Für diesen Widerspruch gibt es keine Frist, d.h. 
er kann jederzeit gestellt werden, gilt aber jeweils erst mit Wirkung für die Zukunft.

5. Aktivrentengesetz
Der Bundestag hat am 05.12.2025 das Aktivrentengesetz beschlossen. Es wird erwartet, 
dass der Bundesrat seine erforderliche Zustimmung im Rahmen der Sitzung am 
19.12.2025 erteilt. Kernpunkt ist die geplante Neuregelung in § 3 Nr. 21 EStG-E.
Durch die vorgesehene Regelung zur Aktivrente können sozialversicherungspflichtig be-
schäftigte Arbeitnehmer, die bereits die gesetzliche Regelaltersgrenze erreicht haben, 
bis zu 2.000 € im Monat steuerfrei hinzuverdienen. Die Begünstigung greift unabhängig 
davon, ob die betroffenen Personen daneben eine Rente beziehen oder den Rentenbe-
zug aufgeschoben haben. Selbständig tätige Land- und Forstwirte, Gewerbetreibende 
und Freiberufler können von der Regelung nicht profitieren.
Zu beachten ist, dass die Einnahmen zwar bis zu 2.000 € im Monat steuerfrei sind. 
Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung fallen für den Arbeitnehmer jedoch nach 
den allgemeinen Grundsätzen an. Für den Arbeitgeber fallen die Sozialversicherungs-
beiträge für sämtliche Versicherungszweige nach den allgemeinen Grundsätzen an.
(Vereinfachtes) Beispiel zur Verdeutlichung:
Ein der Krankenversicherungspflicht (inkl. Zusatzbeitrag) unterliegender (nicht kinder-
loser) Aktivrentner erhält monatlich 2.000 € Entgelt.
Für den Arbeitnehmer entsteht folgende Abgabenlast:

• Krankenversicherung (z.B.): 8,75%
• Pflegeversicherung: 1,8%
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Beiträge zur Arbeitslosenversicherung fallen für den Arbeitnehmer nicht an. Auch Bei-
träge zur Rentenversicherung fallen für den Arbeitnehmer i.d.R. nicht an. In Summe 
entspricht die Abgabenlast hier 10,55% bzw. 211 €.
Für den Arbeitgeber ergibt sich folgende Belastung:

• Krankenversicherung (z.B.): 8,75%
• Pflegeversicherung: 1,8%
• Arbeitslosenversicherung: 1,3%
• Rentenversicherung: 9,3%

In Summe entspricht dies einer Abgabenlast von 21,15% bzw. 423 €.
Häufige Fragen zur Aktivrente

Frage 1: Können Beamte, die nach Erreichen der Regelaltersgrenze für einen privaten 
Arbeitgeber tätig werden, unter die Regelungen zur steuerfreien Aktivrente fallen?
JA. Das ist möglich, wenn der private Arbeitgeber RV-Beiträge nach den in § 3 Nr. 21 
EStG-E genannten Normen tragen muss.
Frage 2: Können beherrschende Gesellschafter-Geschäftsführer, die nach Erreichen 
der Regelaltersgrenze für ihre Gesellschaft weiterarbeiten, unter die Regelungen zur 
steuerfreien Aktivrente fallen?
NEIN. Es liegt kein sozialversicherungsrechtliches Beschäftigungsverhältnis vor. Die 
GmbH muss keine RV-Beiträge tragen
Frage 3: Können Minijobber, die nach Erreichen der Regelaltersgrenze weiter arbeiten, 
unter die Regelungen zur steuerfreien Aktivrente fallen?
NEIN. Es scheitert daran, dass der Arbeitgeber keine RV-Beiträge nach den in § 3 Nr. 
21 EStG-E genannten Normen schuldet. Das gilt auch, wenn der Minijobber auf die RV-
Befreiung verzichtet und selbst RV-Beiträge leistet.
Frage 4: Können Beschäftigte im Übergangsbereich (Midijobber) unter die Regelungen 
zur steuerfreien Aktivrente fallen?
JA. Das ist möglich. Der Arbeitgeber schuldet hier RV-Beiträge nach den in § 3 Nr. 21 
EStG-E genannten Normen.
Frage 5: Können nahe Angehörige, die nach Erreichen der Regelaltersgrenze als Ar-
beitnehmer tätig werden, unter die Regelungen zur steuerfreien Aktivrente fallen?
JA. Das ist möglich. Voraussetzung ist, dass das Beschäftigungsverhältnis sozialversi-
cherungsrechtlich (und steuerrechtlich) anerkannt wird. Insbesondere sind hier frem-
dübliche Vereinbarungen erforderlich, die auch tatsächlich gelebt werden.
Frage 6: Können Aktivrentner neben den 2.000 € auch steuerfreie Lohnbestandteile 
erhalten (z.B. 50 €-Gutscheine)
JA. Dies ist unproblematisch. Andere Steuerbefreiungen gehen der Steuerbefreiung der 
Aktivrente vor. Auch der pauschalen Lohnsteuer unterworfenen Bezüge (z.B. Erholungs-
beihilfen) sind für die 2.000 €-Grenze unschädlich.
Frage 7: Kann man die Überstunden aus 2025 ansammeln und dann erst in 2026 im 
Rahmen der Aktivrente ausbezahlen?
NEIN. Das ist nicht möglich. Die Steuerbefreiung greift nur bei Vergütungen für ab 
2026 und nach Erreichen der Regelaltersgrenze erbrachte Leistungen.
Frage 8: Kann ein Rentner, der als besonders langjährig Beschäftigter ohne Abschläge 
schon vor Erreichen der Regelaltersgrenze in Rente gegangen ist, als Aktivrentner be-
schäftigt werden?
NEIN. Das ist nicht möglich. Die Regelaltersgrenze ist noch nicht erreicht. Auf den 
Rentenbezug mit oder ohne Abschläge kommt es nicht an.
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6. Achtung bei Auslauf der Leasingverträge für E-Bikes/Job-Bikes
Endet der Leasingvertrag für ein Dienstrad, fällt oft die Entscheidung zum käuflichen 
Erwerb des Rades durch den Arbeitnehmer.

Übernimmt der Arbeitnehmer nach Ende der Leasinglaufzeit das Dienstrad, muss die 
Differenz zwischen dem hierfür tatsächlich gezahlten Preis und dem üblichen Marktwert 
für das gebrauchte Fahrrad als geldwerter Vorteil versteuert werden. Alternativ zum 
üblichen Marktwert setzen die Finanzbehörden pauschal einen Betrag von 40 Prozent 
des ursprünglichen Neupreises als Restwert an. 
In der Praxis übernehmen die meisten Leasinganbieter die Steuerlast über die Pau-
schalbesteuerung nach § 37b EStG.
Da im Prüfungsfall der Nachweis der Pauschalversteuerung zu erbringen ist, achten Sie 
bitte darauf, sich die Versteuerung durch die Leasingfirma/ den Anbieter bescheinigen 
zu lassen.
Kann kein Nachweis erbracht werden, ist der entsprechende Wert in der Lohnabrech-
nung zu berücksichtigen.

Alternativ kann das Rad an den Leasinggeber zurückgegeben werden oder durch den 
Arbeitgeber erworben werden. Wird das Rad durch den Arbeitgeber erworben und dem 
Arbeitnehmer weiterhin überlassen, verbleibt es bei dem Sachbezug für die Dauer der 
Überlassung.

Bitte klären Sie immer den Verbleib des Dienstrades nach dem Leasingende und geben 
Sie die Informationen entsprechend an die Lohnbuchhaltung weiter.

7. Wegfall Ladepauschalen für Elektrofahrzeuge
Die Finanzverwaltung hat mit Wirkung zum 01.01.2026 am 11.11.2025 ein neues BMF-
Schreiben erlassen, welches die Erstattung von Ladestrom bei Laden zuhause neu 
regelt:

1. Die bislang bekannten Pauschalen für die steuerfreie Erstattung in Höhe von 

Mit Lademöglich-
keit beim ArbG

Ohne Lademög-
l ichkeit beim 
ArbG

30 € für Elektro-
KFZ

70 € für Elektro-
KFZ

15 € für Hybrid-
KFZ

35 € für Hybrid-
KFZ

werden ersatzlos gestrichen! Es ist somit nur noch eine Erstattung nach den 
tatsächlichen Werten oder nach der nachfolgenden „Vereinfachungsregel“ zuläs-
sig.

2. Stattdessen wird “aus Vereinfachungsgründen“ für den Strompreis der Wert 
des Statistischen Bundesamtes für das Vorjahreshalbjahr dem gesamten Folge-
jahr zugrunde gelegt, d.h. für 2026 kann der Strompreis des 1. Halbjahres 
2025 verwendet werden. Dieser beträgt für 2026 0,34 € je kwh. 

Die jeweils gültigen Strompreise erhält man auf der Homepage des Statistischen 
Bundesamtes unter Angabe des Statistik-Codes 61243-0001.

3. Die Verbrauchswerte müssen hingegen tatsächlich ermittelt werden, d.h. über 
Ablesen der Wallbox/der Verbrauchswerte des PKW oder ähnlicher Methoden.
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Hinweis:
Bei einem Ablesen der Verbrauchswerte des KFZ sind die Ladevorgänge beim 
ArbG und unterwegs abzuziehen, da die Neuregelung nur das Laden zuhause 
umfasst.

8. Übersicht Beitragsbemessungsgrenzen und Bezugsgrößen in der 
Sozialversicherung 2026

Das Jahr 2024 war das letzte Jahr mit unterschiedlichen Beitragsbemessungsgrenzen 
und Bezugsgrößen in der Renten- und Arbeitslosenversicherung für die neuen und alten 
Bundesländer.
Ab 2025 gilt eine einheitliche Beitragsbemessungsgrenze und eine einheitli­
che Bezugsgröße in den neuen und alten Bundesländern.

Beitragsbemessungsgrenzen 2026 alte und neue Länder
(einheitliche Grenze)

Kranken- und Pflegeversicherung (jährlich) 69.750,00 €
Kranken- und Pflegeversicherung (monatlich) 5.812,50 €
Renten- und Arbeitslosenversicherung (jährlich) 101.400,00 €
Renten- und Arbeitslosenversicherung (monatlich) 8.450,00 €
Knappschaftliche Rentenversicherung (jährlich) 124.800,00 €
Knappschaftliche Rentenversicherung (monatlich) 10.400,00€

Bezugsgrößen 2026 alte und neue Länder
(einheitliche Grenze)

Bezugsgröße (jährlich) 47.460,00 €
Bezugsgröße (monatlich) 3.955,00 €
Vorl. Durchschnittsentgelt für 2026 in d. Rentenvers. 51.944,00 €/Jahr

Freiwillige Versicherung in der Krankenversiche­
rung (bundeseinheitlich; monatlich)
Allgemeine Jahresarbeitsentgeltgrenze
(Versicherungspflichtgrenze)

6.450,00 €/Monat
77.400,00 €/   Jahr

Regelbemessungsgrenze - hauptberuflich Selbständige
identisch mit der Beitragsbemessungsgrenze

5.812,50 €/ Monat
69.750,00 €/    Jahr

Mindestbemessungsgrundlage - allgemein
Als beitragspflichtige Einnahmen gilt für den Kalender-
tag mindestens der neunzigste Teil der monatlichen Be-
zugsgröße (§ 240 Abs. 4 SGB V).
3.955,00 / 90 * 30 = 1.318,33

1.318,33 €

Höchstzuschüsse des Arbeitgebers für Mitglieder 
der privaten Krankenversicherung/ Pflegeversi­
cherung (monatlich)
Zur Berechnung der Höchstzuschüsse für die private 
Krankenversicherung wird ab 2019 die Hälfte des 
durchschnittl ichen Zusatzbeitragssatzes berücksichtigt.
Krankenversicherung mit Anspruch auf Krankengeld 508,59 €
Krankenversicherung ohne Anspruch auf Krankengeld 491,16 €
Pflegeversicherung (bundeseinheitlich außer Sachsen) 104,63 €
Pflegeversicherung (Bundesland Sachsen) 75,56 €
Geringverdiener (bundeseinheitlich)
Geringverdienergrenze (monatlich) 325,00 €
Familienversicherung 
Gesamteinkommensgrenze für den Anspruch auf Famili-
enversicherung (monatlich)
ein Siebtel der Bezugsgröße (3.955,00 € / 7)

565,00 €
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Gesamteinkommensgrenze für den Anspruch auf Famili-
enversicherung, wenn das Familienmitglied geringfügig 
entlohnt ist (monatlich)
Ein überwiegen des Arbeitsentgelts aus der geringfügi-
gen Beschäftigung ist nicht notwendig.
Der gesetzliche Mindestlohn steigt zum 01.01.2026 auf 
13,90 Euro. Die Geringfügigkeitsgrenze steigt ab 
01.01.2026 auf 603 Euro.

603,00 €

Geringfügigkeit (bundeseinheitlich)
Geringfügigkeitsgrenze 603,00 €
Mindestbemessungsgrundlage in der Rentenversiche-
rung für geringfügig Beschäftigte (bei Wahl der Ren-
tenversicherungspflicht)

175,00 €

Mindestbeitrag in der Rentenversicherung für geringfü-
gig Beschäftigte bei Rentenversicherungspflicht 
(175,00 € * 18,6%).

32,55 €

Gleitzone / Übergangsbereich (bundeseinheit­
lich)
Gleitzonenbeginn (monatlich)
Die Anhebung des Mindestlohns auf 13,90 Euro hat 
auch Auswirkungen auf die Geringfügigkeitsgrenze und 
den Übergangsbereich (früher Gleitzone). Die Gering-
fügigkeitsgrenze steigt ab 01.01.2026 auf 603 Euro.

603,01 €

Gleitzonenende (monatlich) 2.000,00 €
Gesamtsozialversicherungsbeitragssatz
Der Gesamtsozialversicherungsbeitragssatz ergibt sich 
aus der Summe der für das Jahr 2026 geltenden Bei-
tragssätze in der allgemeinen Rentenversicherung 
(18,6%), in der gesetzlichen Pflegeversicherung 
(3,60%) und zur Arbeitsförderung (2,6%) sowie des 
allgemeinen Beitragssatzes in der gesetzlichen Kran-
kenversicherung (14,6%), zuzüglich des durchschnittl i-
chen Zusatzbeitragssatzes (2,9%).

42,30 %

Gleitzonenfaktor (Faktor F)
Der Gleitzonenfaktor (Faktor F) ergibt sich, indem der 
Wert 28% durch den Gesamtsozialversicherungsbei-
tragssatz für das Jahr 2026 geteilt und auf die vierte 
Dezimalstelle gerundet wird (28%/42,30%).
Für die Berechnung des Faktors werden die Beitrags-
sätze herangezogen, die zu Beginn des Jahres gelten 
(§ 20 Abs. 2a SGB IV). Beitragssatzänderungen im 
Laufe des Jahres haben keinen Einfluss auf den Faktor 
F.

0,6619

Sachbezugswerte 2026
Sachbezugswert für freie Verpflegung (monatlich) 345,00 €
Sachbezugswert Frühstück monatlich 71,00 €
Sachbezugswert Mittagessen monatlich 137,00 €
Sachbezugswert Abendessen monatlich 137,00 €
Sachbezugswert Frühstück kalendertäglich 2,37 €
Sachbezugswert Mittagessen kalendertäglich 4,57 €
Sachbezugswert Abendessen kalendertäglich 4,57 €
Sachbezugswert für freie Unterkunft (monatlich) 285,00 €
Sachbezugswert für unentgeltl iche oder verbill igte 
Überlassung einer Wohnung (mtl. je Quadratmeter)

5,01 €
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Sachbezugswert für unentgeltl iche oder verbill igte 
Überlassung einer Wohnung mit einfacher Ausstattung 
(monatlich je Quadratmeter)

4,10 €

9. Hinweise für Unternehmer
1. EMails als „Geschäftsbriefe“
Ein Urtei l  mit Folgen?
„Es ist Sache des Steuerpflichtigen, seine Datenbestände so zu organisieren, dass eine 
berechtigte Einsichtnahme durch die Finanzverwaltung erfolgen kann, ohne dass dabei 
geschützte Bereiche berührt werden.“ Es ist zu befürchten, dass diese Aussage aus 
einem kürzlich ergangenen Urteil des Bundesfinanzhofes (BFH) zusätzlichen Dokumen-
tationsaufwand bei der Archivierung geschäftlicher Emails auslösen wird.
Hintergrund ist ein Fall, bei dem die Betriebsprüfung vom Steuerpflichtigen die Vorlage 
der „steuerlich relevanten Email-Kommunikation“ des Prüfungszeitraums forderte. Die 
Erfüllung dieses Vorlageverlangens war für den Steuerpflichtigen mit erheblichem Auf-
wand verbunden, da mehr als 1 Mio. Emails betroffen waren. Er war daher der Auffas-
sung, dass eine so umfassende und unspezifische Anfrage der Finanzverwaltung unzu-
lässig sei. 
Die Richter beim BFH widersprachen dieser Auffassung jedoch. Die Finanzverwaltung 
sei im Rahmen der Außenprüfung grundsätzlich berechtigt, vom Steuerpflichtigen sämt-
l iche EMails mit steuerlichem Bezug anzufordern (sog. Vorlageverlangen „en bloc“). 
Dem Steuerpflichtigen stünde dabei jedoch das Erstqualifikationsrecht zu. D.h. er darf 
zunächst entscheiden, welche Daten er für steuerlich relevant (und damit vorlagepflich-
tig) hält und welche nicht. Eine unmittelbare Einsichtnahme der Betriebsprüfung in 
sämtliche gespeicherten Emails (privat und geschäftlich) ist damit ausgeschlossen.
Was ist  steuer l ich relevante Emai l-Kommunikat ion?
Mit „steuerlich relevante Email-Kommunikation“ sind die von der gesetzlichen Aufbe-
wahrungs- und Vorlagepflicht betroffenen Emails gemeint. Aufbewahrungs- und vorla-
gepflichtig sind nicht nur Jahresabschlüsse, Buchungsbelege, Bankunterlagen usw. 
Auch die empfangenen Handels- oder Geschäftsbriefe sowie Wiedergaben der abge-
sandten Handels- oder Geschäftsbriefe sind umfasst. Diese Unterlagen sind sechs Jahre 
aufzubewahren.
Zu den Handels- oder Geschäftsbriefen zählt sämtliche Korrespondenz, die die Vorbe-
reitung, Durchführung oder Rückgängigmachung eines Handelsgeschäfts betrifft, also 
z.B.: Aufträge, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine, Frachtbriefe, Rechnungen, Rekla-
mationen, Zahlungsbelege, Kontoauszüge und Verträge.
Ob ein Handels- bzw. Geschäftsbrief vorliegt, bestimmt sich nach dem Inhalt, nicht 
nach der Form. Es fallen also auch EMails (und andere durch Datenfernübertragung 
übersendete Nachrichten – z.B. SMS, WhatsApp, …) darunter.
Handlungsopt ionen
Wer im Falle einer Betriebsprüfung auf „en-bloc“-Vorlageverlangen vorbereitet sein 
will, ist daher angehalten, die Email-Kommunikation so zu organisieren, dass die steu-
erlich relevanten Nachrichten mit vertretbarem Aufwand von den übrigen Nachrichten 
getrennt werden können. Häufig dürfte es dazu unerlässlich sein, bereits bei Eingang 
der Email eine Qualifikation und separate Archivierung vorzunehmen (z.B. in getrennten 
Ordern oder mittels Datenmanagementsystem). Eine Auseinandersetzung mit der The-
matik dürfte insbesondere für Fälle der Anschlussprüfung und Betriebe mit einer hohen 
Prüfwahrscheinlichkeit ratsam sein.

Problemfal l :  Berufsgeheimnisträger
Während es den übrigen Steuerpflichtigen (zumindest theoretisch) offensteht, der Be-
triebsprüfung im Zweifel einen „ungefilterten“ Zugang zu sämtlicher Email-Kommuni-
kation zu gewähren, steht diese Option Berufsgeheimnisträgern regelmäßig nicht offen. 
Verstöße gegen die Verschwiegenheitspflicht sind nach § 203 StGB strafbar und ziehen 
auch berufsrechtliche Konsequenzen nach sich. Dies gilt auch für unzulässige Offenba-
rungen von Berufsgeheimnissen ggü. Finanzbehörden.
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2. Hinweise zur elektronischen Rechnung
Der Gesetzgeber hat mit dem Wachstumschancengesetz v. 27.3.2024 für inländische 
steuerpflichtige Umsätze zwischen Unternehmern (B2B) die Verpflichtung zur Erteilung 
einer elektronischen Rechnung eingeführt. 
Für die Ausstellung von e-Rechnungen läuft dahingehend noch eine Übergangsphase:

• Rechnungen bis zum 31.12.2026 (für Umsätze von 01.01.2025 bis 31.12.2026) 
können weiterhin in Papierformat oder – bei Zustimmung des Empfängers – in 
einem anderen elektronischen Format,

• Rechnungen bis zum 31.12.2027 (für Umsätze von 01.01.2027 bis 31.12.2027) 
können bei Unterschreiten einer Umsatzgrenze von 800.000 € im vorangegan-
genen Kalenderjahr in Papierformat oder – bei Zustimmung des Empfängers – 
in einem anderen elektronischen Format,

ausgestellt werden.
Die Finanzverwaltung hat nun mit einem BMF-Schreiben vom 15.10.2025 noch einmal 
zu Umsetzungsfragen, insbesondere zu Rechnungsfehlern und zur Aufbewahrung einer 
e-Rechnung Stellung genommen. 
Beachten Sie: Neben der bisher schon notwendigen Überprüfung der Rechnung auf 
Vollständigkeit und Richtigkeit wird mit der e-Rechnung auch eine technische Validie-
rung der e-Rechnung erforderlich.
Hinsichtlich der Aufbewahrung einer e-Rechnung ist zumindest deren strukturierter Teil 
so aufzubewahren, dass er unversehrt in seiner ursprünglichen Form vorliegt. 
Besonderheiten ergeben sich durch die Einführung der e-Rechnung daneben bei 

• Rechnungen über ein Dauerschuldverhältnis und
• einer Rechnungsberichtigung bei Minderung der Bemessungsgrundlage nach 

der Rechnungsausstellung (z.B. bei Skonti, Nachlässen) und bei Änderungen 
im Leistungsumfang.

Hinweis:
Zum 01.01.2027 wird die Erteilung elektronischer Rechnungen für die meisten Unter-
nehmen verpflichtend. Für die Umstellung sind hierfür bei vielen Unternehmen noch 
Umstellungen der bisherigen Abrechnungsprozesse und Digitalisierungsmaßnahmen er-
forderlich. Das aktuelle BMF-Schreiben gibt hierzu eine weitere Orientierung, insbeson-
dere zu Pflichtinhalten des strukturierten Teils sowie zur technischen Validierung und 
Aufbewahrung einer e-Rechnung. 

10. Weitere Informationen
Die vorstehenden Ausführungen und Beiträge sind nach bestem Wissen und Kenntniss-
tand verfasst worden. Es handelt sich nicht um abschließende Informationen und er-
setzt keine Beratung. Eine Haftung für den Inhalt dieses Informationsbriefs kann daher 
nicht übernommen werden. Gerne beraten wir Sie zu diesen und anderen Themen.
Bitte vereinbaren Sie bei Interesse einen Besprechungstermin. Wir analysieren indivi-
duell Ihre persönliche Situation, zeigen Ihnen Vor- und Nachteile auf und geben Ihnen 
Gestaltungsempfehlungen.
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